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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 66 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVA: 0000019 

I" -1 

GZ 921 l17/2-II/A/l/84 ~----------------~ 
Geseg. entwurf 

r3 J~ ZI... ....................................... -GE/19 ....... . 
DatumjJ.f'.r.. ... ~f!..:!d. 
V ~rteilt .198t.:~.10:: .. 2.9..~~ 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

1010 Wie n 

L ~/_-. ~f ~'i;f' Cf (J/'~ ;;31 -~-,~. - 0'.,,/,- _' 

Sachbearbeiter Klappe/Ow Ihre GZivom 

Tschirf 2560 

Betrifft: Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetzi 
Entwurf einer Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsge­
setz-Novelle 
Begutachtungsverfahren 

Im Sinne des ho. Rundschreibens vom 21. November 1961, 

GZ 94.l08-2a/6l, in der Fassung des Rundschreibens vom 24. Mai 

1967, GZ 22.396-2/67, übermittelt das Bundeskanzleramt 25 Ausfer­

tigungen des Entwurfes einer Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsge­

setz-Novelle samt Erläuterungen. 

Die begutachtenden Stellen werden unter einem ersucht, dem Präsi­

dium des Nationalrates im Sinne der obzitierten Rundschreiben 

25 AUSfertigungen ihrer Stellungnahme zu dem gegenständlichen 

Gesetzesentwurf zuzuleiten. 

22. Oktober 1984 
Für den Bundeskanzler: 

i. V. BÖHM 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

GZ 921 117/2-II/A/l/84 

Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz; 
Entwurf einer BLVG-Novelle; 
Begutachtungsverfahren 

An 

die Österreichische Pr~sidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 

A-1014'Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 6615/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

Sachbearbeiter 

Klappe Durchwahl 

Bitte in der Antwort die Geschiftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
das Sekretariat von Frau Staatssekret~r DOHNAL 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion fUr die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungsstelle der Bundesl~nder beim Amt der Niederöster-

reichischen Landesregierung 
den Österreichischen St~dtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskamme~ der gewerblichen Wirtschaft 
den Österreichischen Arbeiterkammertag 
die Pr~sidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 

Das Bundeskanzleramt Ubermittelt in der Anlage den Entwurf einer 
Novelle zum Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz sowie den Ent~ 
wurf von Erl~uterungen hiezu und ersucht um Abgabe einer Stel­
lungnahme bis 

19. November 1984 ., 
in zweifacher Ausfertigung. Sollte bis zum angegebenen ~ermin 
eine Stellungnahme nicht einlangen, darf eine Zustimmung zum vor­
liegenden Entwurf angenommen werden. 
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Weiters darf im Sinne des ho. Rundschreibens vom 21. November 

1961, GZ 94 l08-2a/61, in der Fassung des Rundschreibens vom 

24. Mai 1967, GZ 22.396-2/67, gebeten werden, dem Präsidium des 

Nationalrates 25 Ausfertigungen der do. Stellungnahme zuzuleiten 

und das Bundeskanzleramt hievon in Kenntnis zu setzen. 

22. Oktober 1984 
Für den Bundeskanzler: 

i.V~ BÖHM 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXXXXXXXXXX 1984, mit dem das 

Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz, BGB1. Nr. 244/1965, 

zuletzt geändert durch Art. V des Bundesgesetzes BGB1. 

Nr. 659/1983, wird wie folgt geändert:. 

1. An die Stelle des § 2 Abs. 1 Z 8 treten folgende 

Bestimmungen: 

"8. für Unterrichtsgegenstände 

der Lehrverpflichtungsgruppe Va (Anlage 5a) 

9. für Unterrichtsgegenstände 

der Lehrverpflichtungsgruppe VI (Anlage 6) 

2. § 4 erhält folgende Fassung: 

"§ 4. Die §§ 2 und 3 sind auf Lehrer an 

1. nicht ganzjährig geführten Schulen und an 

0,825 

0,75." 

2. lehrgangs-, kurs- oder seminarmäßig geführten Schulen mit 

monatlich unterschiedlichem Beschäftigungsausmaß der Lehrer 

mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Gesamtzahl der Jahresstunden 

jener eines vergleichbaren Lehrers an den von Z 1 und Z 2 nicht 

er faßten Schulen entspricht." 
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3. An die Stelle der Anlage 6 treten folgende Anlagen: 

"Anlage 5a 

Lehrverpflichtungsgruppe Va 

1. Arbeitsgemeinschaft für erweiterte Betriebspraxis an 

gewerblichen, technischen und kunstgewerblichen Fachschulen. 

2. Atelier und Werkstätte an Fachschulen für gestaltendes 

Metallhandwerk, für gewerbliche Holz- und Steinbildhauerei, 

für Tischlerei und Raumgestaltung, für Drechslerei, für 

Keramik und Ofenbau, für angewandte Malerei, für dekorative 

Gestaltung, für Textilhandwerk, Fachrichtungen Weberei und 

Stickerei, an Meisterschulen für gestaltendes 

Metallhandwerk, für Keramik und Ofenbau, für 

Textilhandwerk, Fachrichtungen Weberei und Stickerei, für 

das Malerhandwerk und für Mode. 

3. Bautechnisches Praktikum an höheren Lehranstalten für 

Bautechnik-Hochbau und -Tiefbau und an den Sonderformen 

dieser Schulen. 

4. Betriebspraktikum an Höheren Lehranstalten für 

Fremdenverkehrsberufe und an den Sonder formen dieser 

Schulen, an Gastgewerbefachschulen und an Hotelfachschulen. 

5. Farbenfotografie an Fachschulen für Fotografie. 

6. Mechanische Werkstätte an höheren Lehranstalten für 

Silikattechnik. 

7. Nähen an Fachschulen für Sozialberufe 

8. Nähen und Werken an Haushaltungsschulen. 
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9. Porträtfotografie an Fachschulen "fijr Fotografie. 

10. Praktische Bauarbeiten an Baufachschulen und 

Bauhandwerkerschulen fijr Maurer und fijr Zimmerer. 

11. Retusche an Fachschulen fijr Fotografie. 

12. Schmalfilmpraktikum an Fachschulen fijr Fotografie. 

13. Technische und Werbefotografie an Fachschulen fijr 

Fotografie. 

14. Werkstätte an höheren technischen und gewerblichen 

Lehranstalten und an gewerblichen, technischen und 

kunstgewerblichen Fachschulen, an den Sonderformen dieser 

Schulen sowie an der Bundes.fachschule fijr Teclinik. 

15. Werkstätte und Betriebslaboratorium an Werkmeisterschulen 

fijr Maschinenbau und fijr Elektrotechnik in den ersten 

Klassen. 

Lehtverpflichtungsgruppe VI 

1. Anstrich und Lackierung an Meisterschulen fijr das 

Malerhandwerk. 

2. Haushaltspflege an Familienhelferinnenschulen. 

Anlage 6 

3. Hauswirtschaft an allgemeinbildenden höheren Schulen. 

4. Kochen an Familienhelferinnenschulen. 

5. Lasieren an Meisterschulen fijr das Malerhandwerk. 
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6. Maschinenkunde - Übunqen an Bundesförsterschulen. 

7. Modetechnik an Fachschulen für Damenkleiderkonfektion 

und für Herrenkleiderkonfektion. 

8. Nähen an Familienhelferinnenschulen. 

9. Nähen, Materialienkunde und Werken (ausgenommen 

Materialienkunde) an Hauswirtschaftsschulen. 

lO~ Werkstätte - Praktischer Unterricht an höheren land- und 

forstwirtschaftlichen Lehranstalten, Fachrichtung 

Landtechnik~" 

4. Die Anlage 9 erhält folgende Fassung: 

"Anlage 9 

Nebenleistung gemäß § 9 Abs. 2 lit. f 

A. An Übungsvolksschulen die Verwaltung der 

1. Lehrmittelsammlung für den Sachunterricht und die 

Bildnerische Erziehung, 

2. Lehrmittelsammlung für die Musikerziehung und der 

audiovisu~llen Unterrichtsbehelfe, 

3. Bücherei, 

4. Schulwerkstätte, 

5. Turnsaaleinrichtung. 
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für 

VORBLATT 

Problem: 

a) Da durch die technische Innovation die Belastung der 

Werkstättenlehrer im Unterricht gestiegen ist, ist die 

Lehrverpflichtung dieser Lehrer neu zu regeln. 

b) Durch das Inkrafttreten des LOG 1984 kommt es zu einer 

unterschiedlichen Regelung der Nebenleistungen der 

Volks- und Hauptschullehrer und Übungsschullehrer. 

Ziel: 

a) Festlegung einer der tatsächlichen Mehrbelastung der 

Werkstättenlehrer entsprechenden Lehrverpflichtung. 

b) Anpassung der Nebenleistungen der Übungsschullehrer an die 

der Volks- bzw. Hauptschullehrer. 

Inhalt: 

a) Schaffung einer neuen Lehrverpflichtungsgruppe Va mit einem 

neuen Werteinheitenfaktor. 

b) Anpassung an das LOG 1984. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

1984 1985 1986 
Millionen Schilling 

Lehrverpflichtungsgruppe.Va 
Nebenleistungen der Übungsschullehrer 0,2 

29,7 
0,3 

1,8 

Summe 0,2 30,0 1,8 
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B. An Übungshauptschulen die Verwaltung der 

.1. Sammlung für Geschichte und Sozialkunde sowie Geographie 

und Wirtschaftskunde, 

2. Sammlung für Biologie und Umweltkunde, 

3. Sammlung für Physik und Chemie, 

4. Bücherei, 

5. Schulwerkstätte, 

6. Lehrküche, 

7. Lehrgarten, 

8. audio-visuelle Unterrichtsbehelfe (Bild- und Tonträger), 

9. Sammlung für Musikerziehung an Hauptschule~ unter 

besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbildung, 

10. Turnsaaleinrichtung einschließlich der Sportgeräte." 

Artikel 11 

(1) Es treten in Kraft: 

1. Art. I Z 2 und 4 mit 1. September 1984, 

2. Art. I Z 1 und 3 mit 1. Feber 1985. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist, soweit 

darin nicht anderes bestimmt ist, jeder Bundesminister insoweit 

betraut, als er oberste Dienstbehörde ist. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Zu.Art.I. Z 1: 

Hier werden die Werteinheiten der neuen 

Lehrverpflichtungsgruppe Va festgelegt. 

Zu Art. I Z 2: 

Diese Bestimmung wurde im Hinblick auf die Bundesanstalten fttr 

Leibeserziehung geschaffen, um dieM5glichkeit zu erhalten, die 

tatsächlich vorgeschriebene Lehrverpflichtung von den 

Mehrdienstleistungen abzugrenzen. 

Zu A.rt. I Z 3: 

In der Anlage 5a sind alle Gegenstände aufgelistet, die auf 

Grund der durch die technische Innovation gestiegenen Belastung der 

Werkstättenlehrer von der Lehrverpflichtungsgruppe VI in die 

Lehrverpflichtungsgruppe V a umgereiht wurden. 

Die Anlage 6 zählt alle Gegenstände auf, die der 

Lehrverpflichtungsgruppe VI zugeordnet sind. 

Gegenstände, die auf Grund von Lehrplanänderungen nicht mehr 

unterrichtet werden, sind in den beiden Anlagen nicht mehr 

angeführta 

Zu Art. I Z 4: 

Mit dieser Bestimmung wird die Anpassung an das LOG 1984 

vorgenommen, das diese Kustodiate auch für Volks- und Hauptschulen 

vorsieht. 

Zu Art. 11: 

Dieser Art. regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzesentwurfes 

und enthält die Vollziehungsklausel. 
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Textgegenüberstellung 

neu 

Art. Z h 

t 2. (11 Da. Au ... S der Lehrverpflichtung der Lehrer (Brzie­

ber) beträgt. 20 Wochenalunden. Di. Unterricht •• lunden in den ein­

.elnen Unt.el'ricblagegenatlnden .ind auf dl. Lehrverpflichlung .tt 
folgenden Werleinhei,len je WOChen.LuDde anzurechnen. 

1. fUr Unlerrlchlagegenallinde der Lehrverpfllchlunga-

·9rUppe I (Anlage 11 •••••••••••••••••••••••••••••• 1,167 

2. fUr UnLerrlchlagegenallnde der Lehrverpfllchtunga-

gruppe II (Anlage 21 ............................. 1,105 

3. fUi Unterricht.gegen.llnde der' Lehrverpfllchlung8-

gruppe III (Anlage 31 ............................ 1,050 

4. fUr Unterricht.gegen.tlnde der Lehrverpflichtunge-

gruppe IV (Anlage 41 ............................. 0,913 

5. fUr Unterricht.gag_neUlnde der Lebrverpfllchluog8-

gruppe IV a (Anlage 4 al ......................... 0 955 

6. fUr Unterricht.gegen.tlnde der' Lehrverpfllcht.unga-

gruppe IV b (Anlage 4 bl ......................... 0,977 

1. fUr Unl.rrlchl.9.g~n.tlnd. der Lehrverpfllchtunga-

gruppe V (Anlage 51 .............................. 0,875 

8. fUr Unterricht.gegenellnde 

der Lehrverpfllchtungagruppe Va (Anlage 5al 0,825 

9. fUr UnterrichtagPgenatlinde 

der LehrverpfllchL"n'lagruppe VI (Anlage 61 ••••••• ,75. 

Art. Z 2. 

4. Die tt 2 und 3 ain4 auf Lehrer an 

1. nicht ganzjlihrig gefUhrten Schulen un4 an 

2. lehrganga-, kure- oder ••• inaralaig gefUhrten Schulen alt 

aonatlich unterachiedliche. Beechäft.igung_au •• aB der Lehrer 

alt. der MalCJabe anzuwenden, da" die G.8 •• t&.~1 der Jahl'e •• tunden 

jener einea vergleichbaren Lehrera an den von Z 1 und Z 2 nichl 

erfaSten Schulen entspricht. 

Art. I Z 3. 
Anlage 5. 

Lebrverpflicht.ung89ruppe Va 

1. Arbeit.ge.einBehaft fUr erweiterte Bet.ri."'pca.ale an 

gewerblichen, technischen und kun.tgewerblichen 

rachecbulen. 

2. Atelier und Werkatatte an Fachachulen fUr ge.taltend •• 

Met.allbandwerk, fUr gewerbliche 801.- und 

8teinbildhauerei, fUr Ti.chleret und Rau.g •• taltung, fUr 
Drech81erel, fUr Kar.alk und Ofenbeu, fUr angewandle 

Malerei, fUr dekorative Oe.tallung, tUr Textilbandwerk. 

Faabrichtung.n Wt\l)erei und Stickerei. an Meia .. er.cbulen 

fUr ge.lallende. Melallbandwerk, fUr Kera.ik und Ofenbau. 

fUr Textilbanclwark, Pacbrichtungen Weberei und 

8tickerel, fUr da. MAlerbandwerk und ,fUr Mode. 

3. Bautechniacb •• Praktiku. an höheren Lehran.t.alten fUr 

Baulechnik-Hochbau und -Tiefbau und an den Sond.rfor.en 

die.er Scbulen. 

4 .. Betriebapraktik",. an lIHberen Lehranalalten fUr 

Freadenverll:;ehraberufe und an den Sonderfor .. n die.er 

Schulen, an aaatgewerbefachschulen und an 

Hotelfachschulen. 

5. rarbenfolografie an FachSChulen ~Ur Fotografie. 

6. Mechanische wel'keUitte an höheren Lehran.tallen fUr 

Sililtat.techni k. 

7. Milben an Fachschulen fUr Sozialberufe 

8. Hähen und Werken an Hauehallung88chulen. 

9. PorlrllLfoLografie an Fachschulen fUr FOlografie. 

alt 

t 2. (11 Da. Aua.aS der Lehrverpfllcbtung der Lehrer (Erzle­

ber) bel ragt 20 Wochenalunden. Die Unterricht •• t.unden in den ein­

&e1nen Unterricbtagegenstanden .ind auf die Lebrverpflichlung .lt 

folgenden Wert.inheiten je Woch.nstunde an&urechnen, 

1. fUr Unterrichtagegenatande der Lehrverpf1ichlunga-

gruppe I (Anlage 11 .............................. 1,167 

2. fOr Unt.r~leht.geg.nat.nde der LehrverpflichtuQ9a-

gruppe II (Anlage 21 ............................. 1,105 

3. fUr Unlerrlehtegegenatlnde der Lehrverpfllchtunga-

gruppe III (Anlage 31 ............................ 1,050 

4. fUr Unt.r~lchtag.genatllnde der Lehrverpflichtunga-

gruppe IV (Anlage 41 ............................. 0,913 

5. ral' Unterricht.gegenatand. der Lehrverpf11ehtungD-

gruppe IV a (Anlage 4 al .......................... 0,955 

6. fUr UnLerrlcblagageneUln4e der LehrverpfllchLunge-

gruppe IV b (Anlage 4 bl ......................... 0,977 

7. fUr Unterricht.geg.natlnde d.r LehrverpflichLunga-

9ruPpe V (Anlage 51 .............................. 0,875 

8. fUr Untarrlchtagagenetlinda der Lahrverpfllchtunge-

gruppe VI (Anlage 61 ............................. 0,75. 

I 4. Die Beatl •• ungen der I1 2 und 3 aind auf Lehrer an nicht 

ganzjährig gefOhrten Schulen ait der HaBgabe an:r.uwenden, daS die 

Gesaatzahi der Jahre •• tunden jener eines vergleichbaren Lehrers an 

ganzjährig gefUhrten Schulen entapricht. 

Lebrverpflichtungagruppe VI 

1. Anstrich und Lackierung an Met.ter.cbulen tUr das Haler­

harulw,rk. 

2. Arbeitsge.einachalt fUr erweiterte Betriebapraxi. an höheren 

technischen und gewerblichen Lehranalalten und an gewerbli­

chen, techniachen und kunsLgewerblichen Fachschulen. 

3. Ateli.r und Werkstltte an Fachschulen tUr ge.taltend •• 

Metallhandwerk, tUr g.werbliche Holz- und Sleinbildhauerei, 

fUr Ti.chlerei und RaultgeaLaltung, fUr Drechalerei, fUr 

Ker •• ik und Ofenbau, fUr angewandte Malerei, fUr dekorative 

Oeataltung, fUr Teat.ilhanetwerk. F.chricbtungen Weberei und 

Stickerei, an Meisterachulen fUr gestaU.endea Metallband­

werk, fUr Ker.ailt und Ofenbau. fUr Texttlhandwerk, rach­

riohlungen Weberei und St.ickerei, fUr das Malerhandwerk und 

fUr H04e. 

4. Betriebaprakliku. an Gaatgewerbefacbschulen. 

5. Farbenphotosraphle an Fachschulen fUr PhoLographie. 

6. Handarbeit beEiehungsweia. Handarbeit fUr Knaben oder fUr 

~ (als Freigegenstand) an Mittelschulen und an al1ge­

aei·nbildenden h6beren Schulen. 

7. 

8. Haushallsführung an LehranslalLen fUr gehobene Sozialberufe. 

9. HaushalL.pflege an Faail"ienhelferinnenscbulen. 

10. llauswirlschaft an Gy.naaien, Realgy.naaien und Realschulen, an 

Hotel fachschulen und an Oa.lgewerbefachachulen. 
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neu 

10. Praktische Baua.rbeiten an Oaufachachulen und 

8aubandwerkerachulen tUr Mdure:r und fUr Zi •• erer. 

11. !!!.!!.!E.!! an Fach.eh.,len fUr Fotografie .. 

12. Sch.alfil~l'&kllku •• n FftchIJcnulen f(Je Fotografie. 

13. Techni!che und WerbefO~J!lli an Fachechul.n fUr 
Polografie~ 

- 4 

14. Werkstälte an höheren t.echniachen und gewerblichen 

Lehranet.alten und an 9l3Wfitblichen, technischen und 

kunstgowerblichen fachochulen R an den SOnderfor.an dieser 

Schulen aowie an der 8undeafa:;;'hBchule fUr Technik. 

15. Werk.Lä~~~ Betrie~~~~oriu. an Werkaeiaterachulen 

fUr Haechinenbllu und fOr Elektrotechnik in den eraten 
IUiSssen. 

Lehrverpflichtungsgruppe VI 

L AnsLrich und Lackleru!.'!! an Meisterschulen fOr dias 
Halerhandwerk. • 

2. HauBhallspflege a.n F'ani lienhel ferinnen8chulen .. 

J. Hauswirtschaft an 1't.llgelleinbildenden höheren Schulen. 

4 .. ~ an Faailienhelferinnenschulen. 

5. ~ an Meialerschulen tUr das Malerhandwerk. 

6. Maschinenkunde - Übungen an Bundesfliraterschulen. 

7. HOdet!:chnik an Fachschulen fUr Daaenkleiderkonfektion und 

fUr Hurrenkleiderkonf~klion. 

8. ~ an Famllienhelferinnenschulen. 

9. !!!~en, Haterialienkunde und Werken (8uegeno •• en 

Haler-ialienkunde) an Hauswi.rtschaft.echulen. 

10. Werkstätte - Praktischer Unterrichl an höheren 1800- und 

forslwirlachaftlichen Lehranst.alten, Fachrichlung 
Landlechni k. 

Arl. I Z 41 

Anlage 9 

Nebenleiatung gelliO 9 Abs. 2 1it. f 

A. An Übung8vOlksschulen die Verwaltung der 

1. Lehraittelaaall1ung fUr den Sachunterrichl und die 

Bildnerische Erziehung, 

2. Lehraittelsa •• lung fUr die Musikerziehung und der 

audiovi Buellen Unterrichtsbehelfe, 

all 

11. ItotitJ.- und B.pfangadienat an Iklt.elfachechulen .. 

12. ~ an ••• illenhelferinnenechulen. 

13~ KUcReowirtacbaft, Kochen und Speieenkvnda an Holelfach­
schul_n. 

15. 

16 .. ~ an Meielerechulen fUt- da. Malerhandwerk ~ 

17 .. Ma8chinenkunde - Ubungen an BUnde.fDrater.cbulen. 

18. Mf:cbaniscbe Werkstltt! an höheren Lehran.talten tUr .i1itat­
technik .. 

19" I'kldetechnik an I'ach.chulen tUr o. •• nk1eiderkontektlon und 

fUr Herrenkleiderkonfettion ~ 

20 .. ~ an Fa.illenhelfarinnenachu1en. 

21 .. IllIbeh und Werken an Haushaltung.echulen und an Hau."irt­
schaftaschulen. 

22 .. Porlrltphotographie an Fachschulen fUr Photographie • 

23. Praktisch. Bauarbeilen an htlheren Lehranstalten fUr Hochbau., 

fUr Holz.bau und- fUr Tiefbau und an 8aubandwerker.chulen fUr 

Maurer und fUr Zi_erer. 

24. 

25. ~ an Fachschulen fUr Pholographie. 

26~ SChNlfilapraklikua an Facheehulen fUr Pholographie. 

27. 

28. Techni sehe und Werbephotographie an rachachulen fUe Pbolo­
graphie. 

29. Werken ale Hei.fach an- BundeaerEiehung_nalalten. 

30. Werken (fUr Knaben' lal. Fr.igegen.land) an .llge •• inbilden­
den höheren Schulen. 

31 .. !!!!..katälte an höheren tecbnischen und g .... rblich.n Lehr.n­

elalten und an gewerblichen, lecbniachen und kun.l9.w~rbli­

ehen Fachachulen, an den Sonderfor_n die.er Scbulen .owie 

an der Bundeefachachule fUr Technik. 

32. Werkelätle - Praktiacher Unterricht an höheren land- und 

foratwirt.echafllieben Lehranslalten, Ftlchrichlung Land­
technik. 

Jl. NorkaUilte und Belriebalaborat.oriu. an Nerk.eialer.chulen 

fUr Maachinenbau und lUr lUeklrolechnik in,den eralen 
Klassen. 

34 .. WerkaUit.t.e und Hodellbau an höheren Lehranslallen fUr Möbel­

bau (H6belbau und Inneneu.bau). 

Nebenlehlung seda t 9 .·"e. 2 lIl. f 

A. An Übungavolk •• chulen die Verwallung der 

1. Lehr.ittela ••• lunq fUr den Saehunterricht uncS die 

audio-vi.uellen Unterricht.behelfe, 

2. BUcherei « 

J. Sebulwerkslälte und TUEn8aaleinrichlung. 
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neu 

3. BUcherei, 

4. Schulwerkal&lle, 

5. Turnsaaleinrlchlung .. 

B. An Übung_hauptschulen die Verwaltung der 

1. Sa •• lung fUr Geschichle und Sozialkunde Bowie Geographie 

und Wirtschaft.kunde, 

2. Sa •• lung fUr Biolog!e Ufl:J U .. wellkunde, 

J. Sa •• lung fUr Physik und Che .. ie. 

4. BUcherei, 

s. SchulwerkstHlte, 

6. LehrkUche. 

7. Lehrgarten, 

8. audio-visuelle Unterricht.behelfe (Bild- und Tonträger), 

9. Sa •• lung fUr Musikerziehung an Hauptschulen unter 

besonderer BerUcksichtigung der ausischen Ausbildung, 

10. Turnaaaleinrichlung einschließlich der Sporlgerlte. 

5 

alt 

B. An Ubungshauplachulen die Verwaltung der 

1 .. Sa •• lung fUr Geschichte und Sozialkunde 80wie Geographie und 
Ni rlacbef.kunde, 

2. Sa_luD9 fUr 8iol09ie und UMwellkunde, 

3. Sa •• lung fOr Physik und ehe.ie, 

4. BUcherei, 

s. SchulwerkstKtte, 

6. LehrkUche, 

7. audio-visuelle Unterrichtabehelfe, 

8. Turnaaaleinrichlußq einschließlich Sportgeräte •. 
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